
 

 
 

 
Per E-mail an  

- landwirtschaftsamt@hohenlohekreis.de 
- naturschutz@hohenlohekreis.de 

 
 
Antrag auf Vergrämungsabschuss von Rabenkrähen nach § 41 Abs. 6 Nr. 
2 JWMG zur Vermeidung erheblicher Wildschäden bzw. von Saatkrähen 
nach § 45 Abs. 7 Nr. 1 BNatSchG zur Abwendung ernster 
landwirtschaftlicher Schäden 
 
Beantragte Art 
 

      Rabenkrähen 
 

      Saatkrähen 
 
 
Antragsteller: 

Name, Vorname   

Betriebsnummer   

Anschrift   

Telefon   

E-mail   

 
 
Betroffene Kulturen oder Einrichtungen: 
 

   Mais 

   Sojabohnen 

   Erdbeeren 

   Gemüse (bitte angeben):  

   Sonstige Kulturen (bitte angeben):  



 

 

   Folien bzw. Bewässerungen 

   Sonstige Schäden (bitte angeben): 
 
 
Dem Antrag ist eine Flurstücksliste unter Angabe der Gemarkung, der 
Flurstücksnummer und der o.g. Kulturen oder technischen Einrichtungen gem. Anlage 1 
beizufügen. Bei bereits entstandenen Schäden ist ein bildlicher Nachweis beizufügen.  
Zudem ist der Zeitraum anzugeben, in dem die o.g. Schäden eintreten können.  
 
 
 
 
Ort, Datum      Unterschrift 
 
 
 
 

Hinweise: 
 

- Von einer Genehmigung kann ausschließlich der auf dem betroffenen 
Grundstück Jagdausübungsberechtigte Gebrauch machen. Bei einem 
verpachteten gemeinschaftlichen Jagdbezirk oder Eigenjagdbezirk ist dies der 
Jagdpächter. Auf einem nicht verpachteten Eigenjagdbezirk ist der Eigentümer 
hierzu berechtigt, sofern er einen Jagdschein besitzt. 
 

- Die Genehmigung kann nur für den Zeitraum, in welchem erhebliche bzw. ernste 
Schäden entstehen können, erteilt werden. Deshalb muss eine je nach Kulturart 
bzw Schadensart getrennte Betrachtung erfolgen, um relevante Zeiträume 
festzulegen. Bei Saaten wird dies die Zeit der Einsaat bis ca. 4 Wochen nach 
Aufgang der Pflanzen und bei Früchten die Zeit der Reife sein.  
 

- Sollten abweichend vom Antrag andere Kulturen auf den beantragten Flächen 
angebaut werden, ist dies dem Landratsamt unter Verwendung der für den Antrag 
genannten E-mail-Adressen mitzuteilen; die Genehmigung verliert dort ihre 
Gültigkeit. 

 


